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BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
 

11. ordentliche Hauptversammlung 
03.05.2010 

 
 
Gemeinsamer Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Quanmax AG gemäß 
§ 108 Abs 1 AktG zum sechsten Punkt der Tagesordnung 
 
"Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates" 
 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Quanmax AG schlagen vor, die Hauptversammlung 
möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen: 
 
"Die Vergütung für ein Mitglied des Aufsichtsrates beträgt für ein Geschäftsjahr 
EUR 8.000,00 zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer gegen entsprechende 
Rechnungslegung durch das Aufsichtsratsmitglied." 
 


